
Zusammenfassung
Die Agri-Photovoltaik verbindet die agrarische Nutzung (Acker-
bau, Dauergrünland, Gemüse-, Obst- und Weinanbau) mit der 
Solarstromerzeugung auf einer Fläche, der sogenannten Pro-
jektfläche. Je Agrarbetrieb ist in räumlich-funktionalem Zusam-
menhang eine entsprechende Anlage in der freien Landschaft 
mit einer Modulfläche von bis zu 25.000  m² als begünstigtes 
Vorhaben generell zulässig. Möglich ist auch, dass vor allem 
größere Anlagen auf der Grundlage eines Bebauungsplanes 
errichtet und betrieben werden. Aufbauend auf den Über-
legungen im Beitrag »Grundsätzliche Aspekte zur Bewertung 
und Zuteilung von Solarenergieflächen in Flurbereinigungs-
verfahren und offene Fragen« (Thiemann und Hendricks 2025) 
zeigt der Artikel auf, wie die Bewertung und Zuteilung von Ag-
ri-Photovoltaik-Flächen in Flurbereinigungsverfahren konkret 
vorzunehmen sind. Dabei werden sowohl von Agrarbetrieben 
eigengenutzte Anlagen als auch von Dritten betriebene Agri- 
Photovoltaik-Anlagen (Agri-PVA) näher betrachtet. Um alle 
möglichen Fälle zu behandeln, ist eine äußerst differenzierte 
Behandlung der verschiedenen Konstellationen notwendig.

Schlüsselwörter: solare Strahlungsenergie, Solarstrom, Photo-
voltaik-Freiflächenanlage, Agri-Photovoltaikanlage, Flurberei-
nigung, Zuteilung, Zuwegung, Landabfindung

Summary
Agri-photovoltaics combines agricultural use (arable farming, 
permanent grassland, vegetable, fruit, and wine growing) with 
solar power generation in a single area, known as the project 
area. For each agricultural business, a corresponding installation 
in the open countryside with a module area of up to 25,000  m² 
is generally permissible as a beneficiary project in a spatial-
ly functional context. It is also possible that larger facilities in 
particular will be constructed and operated on the basis of a 
development plan. Building on the considerations in the article 
“Fundamental Aspects of the Evaluation and Allocation of So-
lar Energy Areas in Land Consolidation Procedures and Open 
Questions” (Thiemann and Hendricks 2025), the article shows 
how the evaluation and allocation of agri-photovoltaic areas 
in land consolidation procedures should be carried out in con-
crete terms. Both systems used by agricultural businesses them-
selves and agri-photovoltaic systems operated by third parties 
are examined in more detail. In order to cover all possible cases 
it is necessary to take a highly differentiated view of the various  
constellations.

Keywords: solar radiation energy, solar power, ground-mounted 
photovoltaic system, agri-photovoltaic system, land consolida-
tion, apportionment, access roads, land compensation

1	 Einführung

Die Begriffe für Freiflächenanlagen zur Nutzung der so-
laren Strahlungsenergie zur Stromerzeugung werden in 
der Literatur, Praxis und Rechtsprechung nicht einheitlich 
verwendet. Im vorliegenden Beitrag wird der Ausdruck 
»Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV‑FFA)« als Ober-
begriff für alle Arten von Freiflächenanlagen gebraucht 
und die Bezeichnung »Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
(FF‑PVA)« für die klassischen Solarparks zur ausschließli-
chen Stromerzeugung. Die PV‑FFA gliedern sich nach den 
Vorgaben des aktuellen Gesetzes für den Ausbau erneu-
erbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 
2023) im Wesentlichen in FF-, Parkplatz-, Floating-, Moor- 
und Agri-PVA (hierzu weiterführend Thiemann und Hen-
dricks 2025).

1.1	 Ausgangslage

Agri-PV ist eine vergleichsweise junge Technik, weil der 
Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB erst 
mit Art. 1 Nr. 10 des Gesetzes zur Stärkung der Digitalisie-
rung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer 
Vorschriften vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr. 176) mit Wir-
kung vom 07.07.2023 neu eingeführt wurde. Nach der Er-
hebung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme 
(ISE) gibt es heute (Stand: November 2025) deutschland-
weit erst 78  Anlagen auf rd. 570 ha landwirtschaftlicher 
bzw. garten- oder obstbaulicher Fläche mit einer Leistung 
von insgesamt rd. 300 MWp. Davon haben 50 Agri-PVA 
eine Projektfläche von 1 ha und weniger, 18 Anlagen eine 
Fläche von mehr als 1 ha und bis zu 10 ha und nur zehn 
Agri-PVA eine Fläche von mehr als 10 ha, darunter eine 
Anlage mit 75 ha und eine weitere Großanlage mit 225 ha 
(ISE 2025).

Neben den flächenmäßig eher kleineren Agri-PVA, die 
als privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB 
im Außenbereich zulässig sind, werden zunehmend auch 
größere Anlagen auf Grundlage von vorhabenbezogenen 
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Bebauungsplänen (§ 12 BauGB) nach § 30 Abs. 2 BauGB 
genehmigt und realisiert (vgl. zum Beispiel Gemeinde 
Oberndorf am Lech 2024 und Abb. 1). Die Bebauungsplä-
ne setzen sonstige Sondergebiete (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
mit der Zweckbestimmung »Agri-Photovoltaik« fest. Da-
bei wird ausdrücklich geregelt, dass die Vorgaben der 
DIN SPEC 91434 (2021) für Agri-PV-Anlagen zu beachten 
sind, die nach Ziffer 5.2.3 eine landwirtschaftliche Haupt-
nutzung und einen Flächenverlust für die Landwirtschaft 
von maximal 15 % sicherstellen. Die Agri-PVA werden in 
der Regel von einem externen Vorhabenträger betrieben 
und nach den Vorgaben eines Durchführungsvertrags mit 
der Gemeinde (städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB) 
geplant und umgesetzt (s. hierzu Thiemann und Hendricks 
2025, Kap. 6.2).

Die oben genannte Erfassung der Agri-PV-Anlagen in 
Deutschland durch das ISE (2025) verdeutlicht, dass die 
Agri-Photovoltaik derzeit für die ländliche Bodenordnung 
noch keine Bedeutung hat. Eine Studie der Universität 
Göttingen und des Fraunhofer-Instituts für Solare Energie-
systeme (Wagner et al. 2024) zeigt jedoch, dass über 72 % 
der Landwirte dem Konzept der Agri-Photovoltaik auf-
geschlossen gegenüberstehen und sich vorstellen können, 
die Technologie in ihrem Betrieb einzusetzen. Mehr noch 
als die ertragssteigernden Synergien, die sich zwischen 
dem Agri-PV-System und den Kulturen ergeben können, 
scheint dabei die zusätzliche Einkommensquelle durch 
den erzeugten Strom im Vordergrund zu stehen. Schon 
jetzt zeichnet sich aufgrund der intensiven Forschung und 
starken Förderung eine deutliche Zunahme der Agri-PVA 
ab (Heintze 2025).

1.2	B isherige Untersuchungen

Deshalb soll im Folgenden der Umgang mit den Anlagen 
in der Flurbereinigung näher untersucht werden, wobei 
unmittelbar an den Beitrag »Grundsätzliche Aspekte zur 
Bewertung und Zuteilung von Solarenergieflächen in Flur-
bereinigungsverfahren und offene Fragen« von Thiemann 
und Hendricks (2025) angeknüpft werden kann. Der ge-
nannte Artikel nimmt insbesondere eine rechtliche Quali-
fizierung der Agri-PVA als Scheinbestandteile (§ 95 Abs. 1 
Satz 1 BGB) der in Anspruch genommenen Grundstücke 
vor (Thiemann und Hendricks 2025, Kap. 3.1) und stellt sie 
als Anlagen der öffentlichen Energieversorgung im Sinne 
von § 45 Abs. 1 Nr. 9 FlurbG dar, weil sie gemäß § 2 Satz 1 
EEG »im überragenden öffentlichen Interesse liegen und 
der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen« (Thie-
mann und Hendricks 2025, Kap. 3.2). Ferner wird heraus-
gestellt, dass noch nicht vorhandene, aber aufgrund der 
Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB theoretisch 
mögliche Agri-PVA keine Bedeutung für den Bodenwert 
und damit auch für die ländliche Bodenordnung haben 
(Thiemann und Hendricks 2025, Kap. 5.1). Für bereits be-
stehende Agri-PVA erfolgt eine Einordnung der Projektflä-
chen als landwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Sinne 
von § 28 Abs. 1 Satz 1 FlurbG (Thiemann und Hendricks 
2025, Kap. 5.2.1), dessen eigengenutzte Bereiche wegen des 
besonderen Schutzes nach § 45 Abs. 1 Nr. 9 FlurbG nur mit 
Zustimmung des Grundstücks- und Anlageneigentümers 
in der Flurbereinigung verändert werden dürfen (Thie-
mann und Hendricks 2025, Kap. 5.2.2). Hierauf aufbauend 
widmet sich die vorliegende Analyse nun den noch offen-
gelassenen Fragen und zeigt auf, wie die Bewertung und 
Zuteilung von Agri-Photovoltaik-Flächen in Flurbereini-
gungsverfahren vorzunehmen sind.

Zur Vermeidung von Wiederholungen ist an dieser Stelle 
auch auf den Grundlagenartikel »Grundsätzliche Aspekte 
zur Bewertung und Zuteilung von Windenergieflächen in 
Flurbereinigungsverfahren« von Thiemann und Hendricks 
(2024a) hinzuweisen. In dem Beitrag erfolgt zunächst eine 
Charakterisierung der Grundstücksüberlassung zur Wind-
energieerzeugung als Grundstücksvermietung (Thiemann 
und Hendricks 2024a, Kap. 1). Hierauf aufbauend werden 
die Nutzungsrechte zur Windenergieerzeugung in den Ab-
standsflächen eines Windparks und deren Behandlung 
in der Flurbereinigung eingehend analysiert (Thiemann 
und Hendricks 2024a, Kap. 5.4 und 5.5). Die Überlegun-
gen im Kontext der Windenergie lassen sich unmittelbar 
auf Nutzungsrechte für Agri-PV-Anlagen übertragen, weil 
in beiden Fällen die agrarische Bewirtschaftung der bean-
spruchten Flächen weitergeführt wird und eine zusätzliche 
energetische Nutzung auf Basis von Nutzungsverträgen 
hinzutritt, die rechtlich als Grundstücksvermietungen zu 
qualifizieren sind. Die damit begründeten Nutzungsrech-
te fallen in der Flurbereinigung unter § 10 Nr. 2 Buchst. d 
FlurbG (persönliche Rechte, die zur Nutzung an den zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken berech-
tigen) sowie § 28 Abs. 2 Fall 2 und § 49 Abs. 3 FlurbG und 

Abb. 1: Einblick in die Agri-PVA nördlich von Oberndorf am 
Lech (Landkreis Donau-Ries) auf rd. 28 ha Projektfläche. Be-
teiligt sind mehrere Agrarbetriebe, deren Flächen zu über 
90 % nutzbar bleiben. Das einachsige Trackersystem richtet 
die Module im Laufe des Tages der Sonne folgend von Ost 
nach West aus und kann sie zur Bewirtschaftung der Felder 
senkrecht stellen.
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sind nach diesen Vorschriften im Verfahren zu behandeln. 
Anzumerken ist, dass dies bei den Standortflächen eines 
Windparks und eines Solarparks (FF‑PVA) völlig anders 
ist. Hier wird die bisherige agrarische Nutzung vollstän-
dig verdrängt und durch eine bauliche Inanspruchnahme 
der Grundstücke abgelöst. Dies hat zur Folge, dass die be-
anspruchten Flächen kein Agrarland mehr sind, sondern 
Bauland darstellen (s.  Thiemann und Hendricks 2024a, 
Kap. 5.2 und 5.3 für die Standortflächen eines Windparks 
sowie Thiemann und Hendricks 2025, Kap. 4.2 und 6 für 
den Solarpark).

Im Unterschied zu den Abstandsflächen in einem Wind-
park sind bei Agri-Photovoltaik-Flächen jedoch Fallunter-
scheidungen notwendig, weil eine Agri-PVA im Gegen-
Satz zu einer Windkraftanlage nach den Vorgaben des § 35 
Abs. 1 Nr. 9 Buchst. a BauGB immer an einen Agrarbetrieb 
und dessen landwirtschaftliche bzw. gartenbauliche Nut-
zung der Projektfläche gebunden ist. Die forstwirtschaftli-
che Nutzung von Agri-PV-Flächen ist zwar rechtlich theo-
retisch möglich, praktisch aber nicht durchführbar.

1.3	 Vorgehen

Wie dargestellt, sind Agri-PV-Anlagen zurzeit noch weit 
überwiegend kleinere Anlagen im Hektarbereich im Eigen-
tum und auf Flächen des jeweiligen Agrarbetriebs (ISE 
2025). Sie sind in der Flurbereinigung einfach zu hand-
haben, indem die Projektfläche »alt wie neu« unverändert 
wieder zugeteilt wird. Die folgende Analyse geht der Fra-
ge nach, wie mit größeren Anlagen und differenzierten 
Eigentumsverhältnissen, die in Zukunft häufiger anzu-
treffen sein dürften (Wagner et al. 2024), in der ländlichen 
Bodenordnung umzugehen ist. Hierzu werden zunächst 
alle möglichen Konstellationen der Realisierung in Fall-
unterscheidungen (Kap.  2) aufgezeigt und die Nutzungs-
struktur der Projektfläche unter der Anlage (Kap. 3) kurz 
betrachtet. Dies bildet die Grundlage, im bedingten Zutei-
lungsgebiet (Kap. 4) für die in Kap. 2 behandelten Fälle die 
Umsetzung der wertgleichen Landabfindung darzustellen 
(Kap. 5). Abschließend wird eine Lösung für das Erschlie-
ßungsproblem (Zuwegung) der neuen Grundstücke unter 
der Agri-PV-Anlage aufgezeigt (Kap. 6).

2	 Fallunterscheidungen

Von den über 16,6  Mio. ha landwirtschaftlich genutzter 
Fläche in Deutschland sind nach den Ergebnissen der Ag-
rarstrukturerhebung 2023 rund 60 % Pachtflächen, 38 % 
selbst bewirtschaftete Eigentumsflächen und 2 % Flächen, 
die den Nutzenden unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden (Bundesinformationszentrum Landwirtschaft 
2025). Aufgrund der historischen Entwicklung gibt es al-
lerdings erhebliche Unterschiede zwischen dem früheren 
Bundesgebiet und Ostdeutschland sowie den einzelnen 

Bundesländern. Im früheren Bundesgebiet ist der Pacht-
landanteil inzwischen auf 57 % angestiegen, während er in 
Ostdeutschland auf 66 % abgesunken ist. In den einzelnen 
Bundesländern variiert der Pachtflächenanteil 2023 zwi-
schen 52 % in Bayern und 75 % in Thüringen. Für kleinere 
Betriebe mit weniger als 20 ha ergibt sich 2023 ein Pacht-
anteil von 30 % an der gesamten landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche, bei mittleren Betrieben (50–100 ha) sind es 
schon 57 % und bei größeren Betrieben mit zum Beispiel 
über 500 ha Flächen 67 % (DBV 2025, Kap. 3.2 Boden und 
Pachtmarkt).

Die statistischen Angaben verdeutlichen, dass die Land-
pacht bei weit über der Hälfte der für die agri-photovol-
taische Stromerzeugung genutzten Flächen mit zu berück-
sichtigen ist. Ferner muss zwischen privilegiert zulässigen 
Agri-PVA nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB und Anlagen nach 
§ 30 Abs. 2 BauGB im Geltungsbereich eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes (§ 12 BauGB) unterschieden 
werden. Damit ergeben sich die nachfolgenden Fallunter-
scheidungen.

2.1	 Eigenbetrieb einer Agri-PVA  
gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB 
durch den Agrarbetrieb

Der Eigenbetrieb einer Agri-PVA nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 
BauGB durch einen landwirtschaftlichen bzw. garten- oder 
obstbaulichen Betrieb ist aus Sicht des Flächenmanage-
ments vergleichsweise einfach, weil nur zwei übersichtliche 
Fälle zu unterscheiden sind.

2.1.1	 Eigenbetrieb auf den landwirtschaftlichen 
Eigentumsflächen des Agrarbetriebs

Insbesondere bei kleineren Anlagen (s.  Bsp. in Abb.  2) 
ist davon auszugehen, dass die Agri-PVA vollständig auf 
Eigentumsflächen des Agrarbetriebs steht. Dies wird in der 
Regel angestrebt, um Nutzungsentgeltzahlungen an andere 
Grundstückseigentümer (Verpächter landwirtschaftlicher 
Nutzflächen) zu vermeiden.

Abb. 2: Kombination des Obstanbaus (Äpfel) mit einer kleine-
ren und hochaufgeständerten Agri-PV-Anlage
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2.1.2	 Eigenbetrieb auf den landwirtschaftlichen 
Pachtflächen des Agrarbetriebs

Bei größeren Anlagen und/oder kleinteiliger Grundstücks-
struktur kann es durchaus vorkommen, dass die Agri-PVA 
sowohl auf eigenen als auch auf gepachteten landwirt-
schaftlichen Nutzflächen steht. Möglich ist auch, dass sich 
die Anlage nur auf Pachtland befindet.

Soweit eine Agri-PV-Anlage auf Pachtland steht, müs-
sen die Verpächter einer Erweiterung der Nutzung um 
die zusätzliche Solarstromerzeugung zustimmen, weil die 
bestehenden Pachtverträge nur eine landwirtschaftliche 
Fruchtziehung aus den gepachteten Flächen erlauben, aber 
keine darüberhinausgehende Verwendung für völlig an-
dere Zwecke (vgl. § 581 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 585 Abs. 2 
BGB). Darüber hinaus ist eine Umwandlung der Verträge 
in Zeitpachtverträge für die voraussichtliche Standzeit der 
Agri-PVA notwendig, um den Betrieb der Anlage auf Dau-
er rechtlich zu sichern. Dies ist ohne weiteres möglich, weil 
die gesetzlich vorgegebene Höchstpachtdauer von 30 Jah-
ren (§ 594b Satz 1 BGB) über der gewöhnlichen Lebens-
dauer von Agri-PV-Anlagen (25–30 Jahre) liegt. Dabei 
handelt es sich um zwei getrennte Rechtsgeschäfte, obwohl 
sie aus rein praktischen Gründen oft im Landpachtvertrag 
abgewickelt werden dürften. Bei der Verlängerung liegt die 
Änderung eines bestehenden Pachtvertrages vor. Hierauf 
aufbauend wird dann ein Nutzungsvertrag für die Solar-
stromerzeugung durch Agri-Photovoltaik abgeschlossen. 
Diese Überlassung zur Stromerzeugung ist – wie einleitend 
in Kap. 1 dargestellt – als Grundstücksvermietung anzuse-
hen, weil sie gegen Entgelt erfolgt, jedoch die einen Pacht-
vertrag ausmachende Fruchtziehung aus dem Boden ent-
sprechend § 581 Abs. 1 BGB fehlt (vgl. OLG Dresden 2021 
mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen für die Wind-
energienutzung).

Diese rechtssystematische Trennung in zwei Rechts-
geschäfte ist für die Flurbereinigung von entscheidender 
Bedeutung, weil die Pachtverträge für den Kulturpflan-
zenanbau und die diesbezüglichen Pachtzinsen weiterhin 
unter §§ 70 und 71 FlurbG fallen. Demgegenüber sind die 
Nutzungsverträge für die Solarstromerzeugung und die in 
diesem Zusammenhang vereinbarten Nutzungsentgelte 
wie dargelegt unter § 10 Nr. 2 Buchst. d, § 28 Abs. 2 Fall 2 
und § 49 Abs. 3 FlurbG einzuordnen und nach diesen Vor-
schriften zu behandeln.

Das Nutzungsentgelt für die Solarstromerzeugung auf 
einem fremdgenutzten Grundstück ist vor allem abhän-
gig von der regionalen Sonneneinstrahlung, den örtlichen 
Standortbedingungen und der Ausführung der jeweiligen 
Anlage. Es liegt nach Internet-Recherchen der Autoren 
zwischen 2.000 €/ha und 5.000 €/ha pro Jahr, wobei in den 
letzten Jahren aufgrund der verstärkten Nachfrage und der 
technischen Weiterentwicklung der Module (höhere Leis-
tung bei gleichzeitig geringerem Preis) ein deutlicher An-
stieg festzustellen ist. Nach Angaben von Sonnen Projekte 
(2024), einem Projektierer für die Planung, Entwicklung 
und Umsetzung von Agri-PV-Anlagen, Solarparks und 

Batteriespeichern in Nord- und Mitteldeutschland, kann 
von den in Tab.  1 genannten Größenordnungen für die 
verschiedenen Standorte und Anlagentypen ausgegangen 
werden, also für die Agri-Photovoltaik von 2.000 €/ha bis 
3.500 €/ha pro Jahr.

2.2	 Fremdbetrieb einer Agri-PVA  
gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB  
durch einen Dritten

Der auf der Projektfläche wirtschaftende Agrarbetrieb 
kann die Agri-PVA grundsätzlich an einen fremden Betrei-
ber verpachten oder an einen Investor und Betreiber ver-
kaufen. Möglich ist selbstverständlich auch, dass die An-
lage gleich von einem Dritten als Eigenanlage errichtet und 
betrieben wird (s.  Bsp. bei Sonnen Projekte 2024). Beim 
Fremdbetrieb muss wie beim Eigenbetrieb unterschieden 
werden, ob die Agri-PVA auf eigenen oder gepachteten Flä-
chen des zugehörigen landwirtschaftlichen Betriebs steht.

2.2.1	 Fremdbetrieb auf den Eigentumsflächen  
des Agrarbetriebs

Die Verpachtung, der Verkauf oder die Gestattung der Er-
richtung einer Agri-PVA durch den Agrarbetrieb schließt 
logischerweise auch die Erlaubnis zur Nutzung der be-
triebseigenen Flächen zur Solarstromerzeugung mit ein. 
Im ersten Fall (Verpachtung einer Agri-PVA) ist damit zu 
rechnen, dass nur ein Wert im Pachtvertrag ausgewiesen 
ist, der den Pachtzins für die Anlage und das zusätzliche 
Nutzungsentgelt für die Solarstromerzeugung auf der Flä-
che umfasst. In den letztgenannten Fällen des Verkaufs 
bzw. der Gestattung muss auch ein Nutzungsvertrag abge-
schlossen werden, der die Flächeninanspruchnahme regelt 
und das jährliche Nutzungsentgelt festlegt. Es dürfte bei 
der in Tab. 1 (Nr. 3) genannten Größenordnung liegen.

Tab. 1: Größenordnung der jährlichen Nutzungsentgelte für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen nach Angaben von Sonnen 
Projekte (2024)

1. � Privilegierte Freiflächenanlagen in den 
200 m-Korridoren beiderseits der Auto-
bahnen und mehrgleisigen übergeordne-
ten Schienenwege

3.500 – 4.500  
€/ha

2. � Freiflächenanlage in den 200–500 m-Kor-
ridoren beiderseits der Autobahnen und 
mehrgleisigen übergeordneten Schienen-
wege sowie in den landwirtschaftlich be-
nachteiligten Gebieten auf der Grundlage 
eines Bebauungsplans

3.000 – 4.000  
€/ha

3. � Privilegierte Agri-PV-Anlagen im gesam-
ten Außenbereich und Agri-PV-Anlagen 
auf der Grundlage eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans

2.000 – 3.500  
€/ha
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2.2.2	 Fremdbetrieb auf den landwirtschaftlichen 
Pachtflächen des Agrarbetriebs

Etwas komplizierter sind die Verhältnisse beim Fremdbe-
trieb einer Agri-PVA auf vom Agrarbetrieb gepachteten 
Grundstücken. Wegen des für jede privilegiert nach § 35 
Abs. 1 Nr. 9 BauGB errichtete Agri-PVA zwingend not-
wendigen räumlich-funktionalen Zusammenhangs mit 
dem Agrarbetrieb ist kein anderer landwirtschaftlicher 
Pächter in der Projektfläche vorhanden. Zur Weitergabe 
der gepachteten landwirtschaftlichen Nutzflächen an den 
Betreiber der Agri-PVA braucht der Agrarbetrieb die Zu-
stimmung der Verpächter (Erlaubnis zur Nutzung der 
Pachtsache durch einen Dritten gemäß § 589 Abs. 1 Nr. 1 
BGB) und muss für eine Umwandlung der Pachtverträge 
in Zeitpachtverträge für die Dauer der Standzeit der Agri-
PVA sorgen. Denn nach § 596 Abs. 1 BGB ist der Pächter 
verpflichtet, die Pachtsache nach Beendigung des Pacht-
verhältnisses zurückzugeben. Diese Rückgabepflicht greift 
gemäß § 596 Abs. 3 BGB auch gegenüber einem Dritten, 
dem die Nutzung überlassen wurde. Somit ist ohne Ver-
längerung der Landpachtverträge kein sicherer Betrieb der 
Agri-PVA durch den fremden Betreiber möglich.

Wie der Eigenbetrieb einer Agri-PVA auf vom Agrarbe-
trieb gepachteten Flächen erfordert auch der Fremdbetrieb 
mehrere Rechtsgeschäfte: Sie umfassen zunächst einen 
Nutzungsvertrag als Untervermietung der vom Agrarbe-
trieb gepachteten Flächen an den Betreiber zur Solarstrom-
erzeugung. Bei der Verpachtung einer Agri-PVA dürfte die 
Untervermietung im Pachtvertrag mit enthalten sein; beim 
Verkauf oder der Genehmigung zur Errichtung einer Agri-
PVA ist zusätzlich der besagte Nutzungsvertrag als Unter-
mietvertrag abzuschließen. In allen Fällen ist zusätzlich 
die Erlaubnis der Verpächter zur Nutzung der Pachtsache 
durch einen Dritten und – sofern nicht schon geschehen – 
die Umwandlung der bestehenden Pachtverträge in Zeit-
pachtverträge notwendig.

Auch beim Fremdbetrieb einer Agri-PVA durch einen 
externen Dritten auf gepachteten Flächen eines Agrarbe-
triebs wird das Nutzungsentgelt, welches der Betreiber zu 
zahlen bereit ist, in der in Tab. 1 (Nr. 3) genannten Größen-
ordnung liegen. Denn andernfalls würde sich der Investor 
einen anderen landwirtschaftlichen Betrieb als Koope-
rationspartner suchen, um sein Vorhaben zu realisieren. 
Dabei dürfte es zu einer Aufteilung des Nutzungsentgeltes 
zwischen dem Agrarbetrieb und seinen Verpächtern kom-
men, weil ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis be-
steht: Einerseits kann die Verpachtung, der Verkauf oder 
die Gestattung der Errichtung einer Agri-PVA durch den 
Agrarbetrieb nur vorgenommen werden, wenn die Ver-
pächter der Weitergabe der Pachtsache zustimmen. Ande-
rerseits sind die Verpächter wegen des für die Agri-PVA 
erforderlichen räumlich-funktionalen Zusammenhangs 
mit dem Agrarbetrieb auf dessen Entscheidung angewie-
sen und können nicht selbst aktiv werden. Die Kündigung 
der Pachtverhältnisse würde für beide Seiten zu einem Ver-
lust der lukrativen Verwertungsmöglichkeit führen und ist 

daher kein »Druckmittel« in den Verhandlungen. Unter 
diesen Prämissen dürfte von einer hälftigen Aufteilung 
des Nutzungsentgelts zwischen dem Agrarbetrieb und den 
Verpächtern auszugehen sein. Nach Kenntnis der Autoren 
gibt es bisher jedoch keine publizierten Erfahrungswerte, 
die diese Hypothese (Halbteilungsprinzip) stützen oder an-
dere Verteilungsmodelle vorstellen.

2.3	 Agri-PVA nach § 30 Abs. 2 BauGB 
im Geltungsbereich eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans

Bei den Agri-PV-Anlagen nach § 30 Abs. 2 BauGB im Gel-
tungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
(§ 12 BauGB) sind nach Internet-Recherchen der Autoren 
nur externe Investoren und Betreiber vorhanden. Auch die 
Erhebung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesys-
teme (ISE 2025) weist für die größeren Projektgebiete ab 
10 ha nur Fremdbetreiber aus.

Bei der Genehmigung einer Agri-PVA im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplans ist logischerweise kein 
räumlich-funktionaler Zusammenhang (§ 35 Abs. 1 Nr. 9 
Buchst. a BauGB) mit einem Agrarbetrieb notwendig, je-
doch muss die landwirtschaftliche Nutzung der Projektflä-
che nach den Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgen 
und den Vorgaben der DIN SPEC 91434 entsprechen. Um 
dies zu erreichen, ist ein zertifiziertes Nutzungskonzept 
notwendig, dessen Einhaltung durch Vor-Ort-Kontrollen 
überprüft wird. Hierdurch sollen die doppelte Nutzung 
der Projektfläche sichergestellt und die spezifischen An-
forderungen an den landwirtschaftlichen Ertrag auf Dau-
er gewährleistet werden, wie zum Beispiel eine Mindest-
rentabilität von 66 %. Daher ist eine Kooperation mit den 
in der Projektfläche wirtschaftenden Agrarbetrieben un-
erlässlich. Bei den unverpachteten, eigenbewirtschafteten 
Flächen der Agrarbetriebe wird diese Zusammenarbeit 
anlässlich der ohnehin notwendigen Nutzungsverträge zur 
Solarstromerzeugung vereinbart. Bei den verpachteten Flä-
chen ist davon auszugehen, dass der Betreiber sowohl Nut-
zungsverträge mit den Grundstückseigentümern als auch 
mit den landwirtschaftlichen Pächtern und Flächennut-
zern abschließt und dabei wiederum die Zusammenarbeit 
regelt. Hierbei dürfte auch eine einheitliche Vertragslauf-
zeit (Nutzungs- und Landpachtverträge) für die voraus-
sichtliche Standzeit der Agri-PV-Anlage festgelegt werden.

3	 Nutzungsstruktur der Projektfläche

Die Präsentation verschiedenster Agri-PV-Anlagen im 
Internet ermöglicht eine Analyse der Nutzungsstruktur. 
Danach ist festzustellen, dass die Projektfläche in der Re-
gel einheitlich als Acker- oder Dauergrünland (Dauerwei-
de) bzw. für den Gemüse-, Obst- oder Weinanbau genutzt 
wird. Innerhalb dieser Hauptnutzung sind bei größeren 
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Projektflächen durchaus verschiedene Kulturen im Acker-
bau sowie von Gemüse bzw. Obst möglich. Gerade im 
Ackerbau befinden sich kleinere Projektflächen oft inner-
halb größerer Schläge einheitlicher Nutzung. Bei allen ana-
lysierten Anlagen sind die Projektflächen frei von weiteren 
Landschaftselementen und umfassen keine Straßen, Wege, 
Gewässer oder Hecken, Feldgehölze und andere Biotope. 
Für die ländliche Bodenordnung bedeutet dies, dass in 
der Projektfläche einer Agri-PVA keine gemeinschaftli-
chen Anlagen im Sinne von § 39 Abs. 1 FlurbG vorhanden 
sind und somit auch nicht angelegt bzw. gemäß § 39 Abs. 2 
FlurbG geändert, verlegt oder eingezogen werden müssen.

4	 Projektfläche als bedingtes  
Zuteilungsgebiet

Grundsätzlich hat jeder Agrarbetrieb nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 
BauGB die Möglichkeit, im räumlich-funktionalen Zu-
sammenhang mit dem Betrieb und einer Grundfläche von 
maximal 25.000 m² im Außenbereich eine Agri-PV-Anla-
ge anzulegen und zu betreiben. Möglich ist auch, dass die 
Agri-PVA unter den genannten Bedingungen von einem 
externen Betreiber auf den Flächen des Agrarbetriebes er-
richtet und genutzt wird. Diese theoretischen Möglichkei-
ten haben – wie die gemäß § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BauGB 
im Außenbereich generell privilegiert zulässigen Vorhaben 
von land- oder forstwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen 
Betrieben – keine Bedeutung für den Grundstückswert 
und damit auch für die ländliche Bodenordnung (s. Thie-
mann und Hendricks 2025, Kap.  5.1 mit weiteren Nach-
weisen). Erst die konkrete Baugenehmigung bewirkt für 
die von der Agri-PVA eingenommene Projektfläche eine 
neue Grundstücksqualität, indem zur agrarischen Haupt-
nutzung nun tatsächlich – und nicht nur rein theoretisch 
– die photovoltaische Stromerzeugung als untergeordnete 
Nebennutzung hinzutritt.

Bei der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans zur Agri-Photovoltaik muss die Darstellung der 
Projektfläche im Flächennutzungsplan von »Fläche für 
die Landwirtschaft« (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 Buchst. a BauGB) in 
»Sonderbaufläche für die Agri-Photovoltaik« (§ 5 Abs. 2 
Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO) geändert 
werden, um der Forderung zu entsprechen, dass der Be-
bauungsplan grundsätzlich aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln ist (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Dies erfolgt 
in der Regel im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. 
Schon mit Beginn der Projektierung kommt dem Gebiet 
jedoch eine erhöhte Grundstücksqualität zu, wenn mit 
einer Umsetzung sicher und zeitnah zu rechnen ist. Die 
Thematik soll hier nicht weiterverfolgt werden, weil die 
Planverfahren in der Regel zügig ablaufen und somit auf 
den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 1 
BauGB) gewartet werden kann. Zu diesem Zeitpunkt lie-
gen in der Regel auch schon die Nutzungs- und verlänger-
ten Pachtverträge (s. Kap. 2.3) vor.

Durch die Baugenehmigung nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 
BauGB bzw. die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans für die Agri-Photovoltaik wird die Projekt-
fläche zu einem sogenannten bedingten Zuteilungsgebiet 
in der Flurbereinigung, weil nach § 44 Abs. 4 FlurbG die 
Landabfindung eines Teilnehmers neben anderen Eigen-
schaften insbesondere auch in der Nutzungsart und Be-
schaffenheit seinen alten Grundstücken entsprechen soll, 
soweit es mit einer großzügigen Zusammenlegung des 
Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnissen vereinbar ist. Entsprechend der einhelli-
gen Auffassung in Literatur, Praxis und Rechtsprechung 
zu Windenergiegebieten (s.  Thiemann und Hendricks 
2024b, Kap. 1.1) führt das Entsprechungsgebot dazu, dass 
ein Grundstückseigentümer nur mit Zustimmung für eine 
Einlage innerhalb des Gebiets mit Flächen außerhalb abge-
funden werden kann. Diese Rechtsauffassung gilt gleicher-
maßen auch für die Projektgebiete von Agri-PV-Anlagen.

5	B emessung und Gestaltung der 
Landabfindung in der Projektfläche

Steht die gesamte Projektfläche im Eigentum eines Eigen-
tümers (s. Kap. 2.1.1), ist sie wegen der bedingten Zutei-
lung unverändert als Landabfindung wieder auszuweisen.

Komplexer sind die Verhältnisse, wenn in der Projektflä-
che verschiedene Eigentümer vorhanden sind (s. Kap. 2.1.2, 
Kap 2.2 und Kap 2.3). Dann ist zu beachten, dass eine Ag-
ri-PVA nach § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB nur Scheinbestandteil 
der Grundstücke bzw. Grundstücksteile ist, auf denen sie 
steht. Dies hat zur Folge, dass sich der besondere Schutz 
vor Veränderungen nach § 45 Abs. 1 Nr. 9 FlurbG (Zu-
stimmung des Eigentümers) nur auf die Anlage selbst und 
die vom Agrarbetrieb eigengenutzten Flächen unter der 
Anlage erstreckt (BVerwG 2014, Rd.‑Nr. 14). Die fremdge-
nutzten Flächen, also alle Flächen, die nicht im Eigentum 
des Anlagenbetreibers (Agrarbetrieb oder Fremdbetreiber) 
stehen, werden von § 45 Abs. 1 Nr. 9 FlurbG nicht erfasst 
(BVerwG 1985). Deshalb muss hinsichtlich der Landab-
findung in Projektgebieten nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB 
zwischen photovoltaisch eigen- (Kap.  5.1) und fremdge-
nutzten Flächen (Kap.  5.2) unterschieden werden, wobei 
es sich bei den photovoltaisch eigengenutzten Flächen nur 
um Eigentumsflächen des Agrarbetriebs handeln kann 
(Grundstücke bzw. Grundstücksteile, die im Eigentum des 
Agrarbetriebs stehen und die er für seine Agri-PVA nutzt).

5.1	 Landabfindung für die photovoltaisch 
eigengenutzten Flächen nach  
§ 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB (Kap. 2.1.1)

Die Landabfindung für die eigengenutzten Grundstücke 
bzw. Grundstücksteile des Agrarbetriebs in der Projekt-
fläche kann, wie dargelegt, nur mit Zustimmung, also auf 
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Basis einer Abfindungsvereinbarung abweichend von der 
Einlage festgelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass eine 
verpachtete Agri-PVA auch eine Form der Eigennutzung 
durch den Agrarbetrieb darstellt. Ist eine Abfindungsver-
einbarung nicht zu erzielen, muss die Ausweisung »alt wie 
neu« erfolgen. Selbstverständlich können rein buchungs-
technisch entsprechend § 68 Abs. 2 FlurbG für die unver-
ändert wieder ausgewiesenen Flächen sinnvoll erscheinen-
de neue Flur- bzw. Grundstücke gebildet und diese auch 
von den außenliegenden Flächen abgegrenzt werden.

5.2	 Landabfindung für die photovoltaisch 
fremdgenutzten Flächen nach  
§ 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB (Kap. 2.1.2 und 2.2)

Für die (durch den Agrarbetrieb oder einen anderen Be-
treiber) fremdgenutzten Grundstücke bzw. Grundstücks-
teile in der Projektfläche gelten die Abfindungsregelungen 
von § 44 Abs. 1–4 FlurbG. Zunächst soll der häufigere Fall 
betrachtet werden, dass ein Agrarbetrieb die Agri-PVA 
zu Eigentum hat und selbst betreibt (Kap. 5.2.1). Seltener 
dürfte der Fall sein, dass ein Dritter die Agri-PVA gepach-
tet bzw. zu Eigentum hat und betreibt (Kap. 5.2.2).

5.2.1	 Landabfindung für die Grundstücke bzw. Grund-
stücksteile anderer Eigentümer, die der Agrarbetrieb zur 
landwirtschaftlichen Nutzung gepachtet hat und für seine 
Agri-PVA nutzt (Kap. 2.1.2)

Für die Neuordnung ist zunächst bedeutsam, dass die Pro-
jektfläche im Sinne von § 28 Abs. 1 Satz 1 FlurbG land-
wirtschaftlich genutzt ist (hierzu ausführlich Thiemann 
und Hendricks 2025, Kap. 5.2.1). Deshalb hat die Bewer-
tung und Bemessung der Landabfindung entsprechend 
§ 44 Abs. 1 Satz 2 FlurbG nach dem landwirtschaftlichen 
Nutzungswert zu erfolgen. Darüber hinaus müssen alle in 
der Wertermittlung nicht erfassten, aber wesentlich wert-
bildenden Faktoren in die Gestaltung der Abfindungs-
grundstücke einfließen (vgl. BayVGH 2010 für ein als 
Sportplatz an die Gemeinde verpachtetes Grünlandgrund-
stück). Denn § 44 Abs. 2 Halbsatz 2 FlurbG verlangt, »bei 
der Landabfindung […] alle Umstände zu berücksichtigen, 
die auf den Ertrag, die Benutzung und die Verwertung der 
Grundstücke wesentlichen Einfluss haben«. Nur wenn die 
Bemessung und die Gestaltung unter Berücksichtigung der 
nach § 47 FlurbG vorgenommenen Abzüge ordnungsge-
mäß erfolgt sind, liegt eine wertgleiche Landabfindung im 
Sinne von § 44 Abs. 1 Satz 1 FlurbG vor. Denn § 44 Abs. 1 
Satz 1 und 2 FlurbG sowie § 44 Abs. 2 Halbsatz 2 FlurbG 
gehören untrennbar zusammen. Dies ist ständige Recht-
sprechung des BVerwG, unter anderem im Urteil vom 
26.03.1962 (mit Verweis auf weitere grundlegende Ent-
scheidungen).

Aus diesem Grund ist die Landabfindung für die vom 
Agrarbetrieb fremdgenutzten Grundstücke bzw. Grund-
stücksteile eines Beteiligten so auszuweisen, dass die 

Nutzungsentgeltzahlungen für die Solarstromerzeugung 
grundsätzlich unverändert erhalten bleiben. Dies bedeutet 
letztlich eine flächengleiche Zuteilung, weil sich die Nut-
zungsentgelte in der Regel nach der Größe der jeweils be-
anspruchten Fläche (€/m²/Jahr) bestimmen. Gemäß § 44 
Abs. 3 Satz 2 FlurbG sind dabei jedoch Mehr- oder Min-
derzuteilungen möglich, die in Geld auszugleichen sind. 
In diesem Zusammenhang kann auf die von Thiemann 
und Hendricks (2024b, Kap.  2) eingehend begründeten 
»Grenzen der Einschränkung bzw. Erweiterung der Nut-
zungsrechte zur Windenergieerzeugung bei der Übertra-
gung von der Einlage auf die Landabfindung« verwiesen 
werden, die gleichermaßen für die Solarstromerzeugung 
durch Agri-PVA gelten. Danach sehen die Autoren eine 
Flächen- bzw. Nutzungsentgeltdifferenz von ±15 % zwi-
schen Einlage und Abfindung als unwesentlich im Sinne 
von § 44 Abs. 3 Satz 2 FlurbG und rechtmäßig an.

Der jeweilige Geldausgleichsbetrag ergibt sich durch Ka-
pitalisierung der jährlichen Nutzungsentgelte für die alten 
(Einlage) und neuen Grundstücke (Landabfindung) und 
Differenzbildung. Die Kapitalisierung (Barwertbildung) ist 
unter Annahme eines sachgerechten Liegenschaftszinssat-
zes über die Restnutzungsdauer der Agri-PVA vorzuneh-
men. Dabei ist als Kapitalisierungsfaktor der in § 34 Abs. 2 
ImmoWertV genannte jährlich nachschüssige Rentenbar-
wertfaktor zu verwenden. Ein Beteiligter erhält somit einen 
Geldausgleich, wenn die Landabfindung im Vergleich zur 
Einlage flächenmäßig kleiner ist (=  geringeres jährliches 
Nutzungsentgelt) oder er hat einen Geldausgleich zu zah-
len, wenn die Landabfindung im Vergleich zur Einlage 
flächenmäßig größer ist (=  höheres jährliches Nutzungs-
entgelt). Hierdurch wird eine Zuteilung nach dem land-
wirtschaftlichen Nutzungswert möglich, bei der eine gerin-
gere Grundstücksqualität durch ein Mehr an Fläche, und 
umgekehrt eine bessere Grundstücksqualität durch ein 
Weniger an Fläche ausgeglichen wird.

Gemäß § 28 Abs. 2 FlurbG hat die Bewertung der Rech-
te nach § 49 Abs. 3 FlurbG, zu denen auch die hier be-
trachteten Nutzungsrechte gehören (hierzu ausführlich 
schon Thiemann und Hendrichs 2024a, Kap. 5.1), nicht im 
Wertermittlungsverfahren (§§ 27 ff. FlurbG) zu erfolgen, 
sondern ist als gesonderte Wertermittlung vorzunehmen 
(BayVGH 2007). Somit können die zu treffenden Ent-
scheidungen (Bewertung der Nutzungsrechte im alten und 
neuen Bestand in €/m² und Festlegung der Geldausgleichs-
beträge für die Grundstückseigentümer bei Übertragung 
auf eine im Vergleich zur Einlage flächenmäßig kleinere 
oder größere Landabfindung) anlässlich der vorläufigen 
Besitzeinweisung getroffen werden. Dies hat wiederum 
zur Folge, dass der Stichtag für die Wertermittlung der 
Nutzungsrechte (=  Wirksamwerden der Wertermittlung, 
BVerwG 1971, BayVGH 2014 und 2017) und der Stich-
tag zur Beurteilung der wertgleichen Abfindung (= Wirk-
samwerden der vorläufigen Besitzeinweisung, § 44 Abs. 1 
Satz 4 FlurbG) zusammenfallen und aufwendige Nachbe-
wertungen vermieden werden, die notwendig sein können, 
wenn zwischen Wertermittlung und Besitzeinweisung eine 
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längere Zeitspanne liegt. Entsprechend § 67 Abs. 1 Halb-
satz 1 FlurbG kann die Teilnehmergemeinschaft die Geld-
ausgleiche mit dem Wirksamwerden der von der Flurbe-
reinigungsbehörde angeordneten Besitzeinweisung (§ 65 
Abs. 2 Satz 1 f. FlurbG) zeitnah auszahlen oder einziehen 
(§ 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 FlurbG).

5.2.2	 Landabfindung für die Grundstücke bzw. Grund-
stücksteile des Agrarbetriebs und anderer Eigentümer, 
die ein fremder Betreiber für seine Agri-PVA (Pacht oder 
Eigentum) nutzt (Kap. 2.2)

Sofern ein Dritter die Agri-PVA nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 
BauGB auf vom Agrarbetrieb gepachteten Flächen be-
treibt, weil er die Anlage gepachtet oder gekauft hat bzw. 
der Agrarbetrieb ihm gestattete, die Anlage auf seinen 
Wirtschaftsflächen zu errichten, dürfte das in Kap.  2.2.2 
erläuterte Teilungsprinzip greifen. Das heißt, dass der Ag-
rarbetrieb nur für seine Eigentumsflächen, auf denen die 
Agri-PVA des fremden Betreibers steht, das volle Nut-
zungsentgelt erhält, und für die von ihm gepachteten Flä-
chen eine Aufteilung an den Agrarbetrieb auf der einen 
und die Verpächter auf der anderen Seite stattfindet. In-
folge der Neuordnung der Grundstücke ändert sich unter 
Umständen auch die Größe der besagten Eigentumsfläche 
des Agrarbetriebs bei einer nur an einen Fremdbetreiber 
verpachteten Agri-PVA infolge einer Abfindungsvereinba-
rung (s. Kap. 5.1). Demzufolge sind alle Nutzungsentgelt-
zahlungen an die veränderten Flächengrößen anzupassen, 
so wie in Kap. 5.2.1 geschildert.

5.3	 Landabfindung für die Grundstücke bzw. 
Grundstücksteile eines Agrarbetriebs 
und anderer Eigentümer, die ein fremder 
Betreiber in einem Bebauungsplangebiet 
für seine Agri-PVA nutzt (Kap. 2.3)

Auch in Bebauungsplangebieten ist von einer Aufteilung 
des Nutzungsentgelts auszugehen, welches der fremde 
Betreiber bei verpachteten Flächen an die Grundstücks-
eigentümer und landwirtschaftlichen Pächter zahlt. Wie in 
Kap. 5.2.1 geschildert, sind alle Nutzungsentgeltzahlungen 
an die veränderten Flächengrößen anzupassen.

6	 Zuwegung der Grundstücke 
in der Projektfläche

§ 44 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 FlurbG enthält mit der Rege-
lung, dass die Grundstücke durch Wege zugänglich gemacht 
werden müssen, eine nicht abdingbare Erschließungsver-
pflichtung für die Flurbereinigung. Diese Erschließungs-
pflicht bezieht sich grundsätzlich auf die Grundstücke im 
grundbuchrechtlichen Sinn (Buchgrundstücke), nicht auf 
die sie bildenden Flurstücke (OVG Greifswald 2010).

Sofern in der Projektfläche also Grundstücke liegen, die 
nicht durch außerhalb verlaufende Wege erschlossen sind, 
muss eine Zuwegung hergestellt werden. Auf der ande-
ren Seite wird eine solche Zuwegung – zumindest für die 
Dauer der Standzeit der Agri-PVA – nicht benötigt und 
kann, ohne die Anlage zu zerstören, auch nicht geschaffen 
werden. Letzteres würde gegen § 49 Abs. 1 Nr. 9 FlurbG 
verstoßen, wonach gerade Anlagen der öffentlichen Ener-
gieversorgung in der Flurbereinigung unter besonderem 
Schutz stehen. Daher muss nach einer rechtlich tragbaren 
Lösung gesucht werden.

Köhler-Rott (in Wingerter et al. 2025, § 44, Rd.‑Nrn. 65 
und 68) stellt mit Bezug auf das Urteil des BVerwG vom 
19.08.1970 dar, dass »die Begründung von Wegedienst-
barkeiten im Flurbereinigungsverfahren für die Schaffung 
einer Erschließung im Ausnahmefall ausreichend sein 
kann, sofern die Wegedienstbarkeit jede dort mögliche 
und zulässige funktionsgerechte Nutzung erlaubt. […] Je-
des Grundstück (nicht Flurstück!) muss also mindestens 
durch eine unausgebaute Dienstbarkeit erschlossen wer-
den.« Auch Dengler (2018, S. 363) kommt gestützt auf das 
Urteil des BVerwG vom 30.09.1992 zu dem Schluss, dass 
»je nach Bedeutung der Nutzung des Abfindungsflurstücks 
und den damit einhergehenden Nutzungsansprüchen an 
die Zuwegung im Einzelfall eine Wegedienstbarkeit aus-
reichend [ist].« Diese Rechtsauffassung findet sich auch 
in der neueren Rechtsprechung. So stellt der BayVGH 
im Beschluss vom 18.11.2016 (Rd.‑Nr. 60) fest: »Gleich-
wohl dürfte jedoch eine mit einem Geh- und Fahrtrecht 
gesicherte Zuwegung nur aufgrund der jeweiligen Um-
stände im Einzelfall und damit nur ausnahmsweise eine 
ausreichende Erschließung im Sinne des § 44 Abs. 3 Satz 3 
FlurbG darstellen.«

Eine solche Ausnahmesituation liegt im vorliegenden 
Fall unzweifelhaft vor. Deshalb muss es als Lösung des 
Einzelfalls ausreichen, die zu erschließenden Grundstücke 
in der Projektfläche über Grunddienstbarkeiten an den 
vorderliegenden Grundstücken an das Wegenetz anzu-
binden. Da die Geh- und Fahrtrechte erst nach Ende der 
agri-photovoltaischen Nutzung gebraucht werden, sollten 
sie zudem mit dieser Einschränkung aufschiebend bedingt 
(§ 158 Abs. 1 BGB) begründet werden. Sofern Grund-
dienstbarkeiten an vorderliegenden Grundstücken für 
mehrere hinterliegende Grundstücke notwendig sind, kön-
nen sie buchungstechnisch vereinfachend auch als Sam-
melbuchung unter einer Nummer vorgenommen werden, 
sodass Einzeldienstbarkeiten mit Gleichrang entstehen 
(DNotI 2020).

7	 Abschließendes Fazit

Für größere Agri-PV-Anlagen mit differenzierten Eigen-
tumsverhältnissen und einem eventuellen Fremdbetrieb 
durch einen externen Betreiber geht der Beitrag allen mög-
lichen Fallgestaltungen der Realisierung nach und zeigt 
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darauf aufbauend den Umgang mit der Projektfläche in 
der ländlichen Bodenordnung auf (bedingte Zuteilung, Be-
wertung und wertgleiche Landabfindung nach landwirt-
schaftlichen Kriterien, Übertragung der Nutzungsrechte 
zur Solarstromerzeugung von der Einlage auf die Land-
abfindung). Damit ist die Grundlage für eine hoheitliche 
Regelung im Flurbereinigungsplan gegeben. Hierzu kann 
die Flurbereinigungsbehörde gemäß § 116 Abs. 1 FlurbG 
von den Beteiligten die notwendigen Auskünfte verlangen, 
insbesondere um die vereinbarten Vertragslaufzeiten und 
Nutzungsentgelte zu kennen (Wingerter in Wingerter et 
al. 2025, § 116, Rd.‑Nr. 1, Buchst. b). Die Kenntnis der An-
sprüche aller Beteiligten eröffnet zugleich den Weg für Ab-
findungsvereinbarungen und eine weitestgehend einver-
nehmliche Plangestaltung. Möglich ist natürlich auch, im 
Einvernehmen mit allen Beteiligten in einer Abfindungs-
vereinbarung zu regeln, dass die Höhe der Nutzungsent-
geltzahlungen nicht wie in Kap. 5 beschrieben an die Größe 
der neuen Grundstücke angepasst wird, sondern dass die 
Nutzungsentgelte wie in den bestehenden Verträgen gere-
gelt unverändert entsprechend der Größe der alten Grund-
stücke auch in Zukunft weitergezahlt werden (s.  hierzu 
Thiemann und Hendricks 2024b, Kap. 2.3).
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